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Definitionen 

Im Folgenden werden die Arbeitsbereiche für die Verantwortung im Strahlen-

schutz an der XFEL Beschleunigeranlage definiert. Dabei gilt zu beachten, 

dass es sich alleinig um Verantwortungen im Strahlenschutz handelt, welche 

aus dem Planfeststellungsbeschluss (PFB) für die XFEL Beschleunigeranlage 

erwachsen. Jede darüber hinaus gehende Verantwortung im Strahlenschutz 

seitens DESY oder der European XFEL GmbH ist anderweitig geregelt und 

nicht Gegenstand dieser Abgrenzung. 

Definition „XFEL Bereich“: 

Gesamtes Betriebsgelände der European XFEL GmbH in Schenefeld und 

Osdorfer Born, alle Tunnelanlagen, Experimentierhalle(n), Schächte und 

Schachtanlagen der European XFEL GmbH einschließlich der Tunnelanla-

gen, Schächte und Schachtanlagen der European XFEL GmbH bei DESY 

Hamburg. 

Definition „XFEL Beschleunigeranlage“: 

Alle Tunnelanlagen, Experimentierhalle(n), Schächte und Schachtanlagen der 

European XFEL GmbH. Die „XFEL Beschleunigeranlage“ setzt sich aus dem 

„XFEL Beschleuniger“ und der „XFEL Experimentierhalle“ zusammen. 

Definition „XFEL Beschleuniger“: 

Alle Tunnelanlagen, Schächte und Schachtanlagen der European XFEL 

GmbH ausschließlich der „XFEL Experimentierhalle“. 

Definition „XFEL Experimentierhalle“: 

Alle Bereiche der Halle XHEXP1 jenseits der letzten Mauer des „XFEL Be-

schleunigers“ mit den Strahldurchtritten in die Halle XHEXP1, ausschließlich 

der letzten Mauer selber und ausschließlich der Räume die sich direkt seitlich 

und oberhalb der letzten Tunnelstrecken befinden. 

Definition „XFEL Experimentiergebiete“: 

Alle Experimentiergebiete und Optikhütten in der „XFEL Experimentierhalle“. 

Definition „Mitarbeiter“: 

DESY bzw. XFEL „Mitarbeiter“ sind Personen die einen gültigen aktuellen Ar-

beitsvertrag mit DESY bzw. der European XFEL GmbH haben. 

Definition „Gäste“: 



 

April 2023 XFEL.EU 

8 von 45   Abgrenzung der Arbeitsbereiche der Strahlenschutzbeauftragten am XFEL 

„Gäste“ sind Angehörige von auswärtigen Firmen oder Instituten, die für die 

European XFEL GmbH arbeiten oder tätig werden. 

Definition „Besucher“: 

„Besucher“ halten sich nur kurzzeitig zu einer Besichtigung in der „XFEL Be-

schleunigeranlage“ auf ohne hierbei zu arbeiten oder tätig zu werden. 

Defintion „Strahlenschutzanweisung (gem. PFB)“: 

Strahlenschutzanweisung der European XFEL GmbH (planfestgestellte 

XFEL-Anlage) 
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Arbeitsbereiche 
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1 XFEL Allgemeiner Strahlen-

schutz (mit DESY Personen) 

1.1 Zuständigkeitsbereiche 

1.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Gesamter XFEL Bereich 

1.1.2 Personen 

◼ [Aufgaben nach 1] Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher im Bereich 

der XFEL Beschleunigeranlage 

◼ [Aufgaben nach 2] Alle DESY Mitarbeiter, DESY Gäste und DESY Be-

sucher im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage, sofern sie nicht in 

den folgenden Arbeitsbereichen definiert worden sind 

1.1.3 Betrieb 

◼ Gesamter Betrieb der XFEL Beschleunigeranlage 

1.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Festlegung, Abnahme und Kontrolle von Abschirmmaßnahmen (außer 

XFEL Experimentiergebiete) 

◼ Festlegung, Einrichtung und Kontrolle von Strahlenschutzbereichen 

(außer XFEL Experimentiergebiete) 

◼ Mitteilungspflicht gegenüber den Strahlenschutzbevollmächtigten bzgl. 

aller Änderungen sachlicher oder organisatorischer Art, die für den 

Strahlenschutz bedeutsam sein könnten 

◼ Organisation der amtlichen Personendosimetrie für XFEL Gäste 

◼ Organisation der nichtamtlichen Personendosimetrie 
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◼ Archivierung von Strahlenschutzdaten 

◼ Festlegung und Prüfung von Interlocksystemen 

◼ Verantwortung für die technische Erstellung, Funktion, Wartung und 

Prüfung der BTM (Burn Through Monitor)-Systeme 

◼ Durchführung von Strahlenschutzmessungen bei Abnahme von neuen 

oder Änderungen an bestehenden genehmigungspflichtigen Einrich-

tungen (außer XFEL Experimentiergebiete) 

◼ Durchführung von Ortsdosismessungen (außer XFEL Experimentier-

gebiete) 

◼ Durchführung von Kontaminationsmessungen 

◼ Kontrolle der Ableitung radioaktiver Stoffe 

◼ Freigabemessungen an aktiviertem Material 

◼ Kontrolle und Verwaltung radioaktiver Stoffe einschließlich radioakti-

ven Abfällen 

◼ Erstellung von betriebsinternen Vorschriften für den Transport radio-

aktiver Stoffe 

◼ Organisation von Gefahrguttransporten nach Klasse 7 ADR 

◼ Organisation der Beschäftigung von Gästen (z. B. Fremdfirmenperso-

nal) in fremden Anlagen oder Einrichtungen nach §25 StrlSchV 

◼  [1] Verantwortung für die Strahlensicherheit von Mitarbeitern, Gästen 

und Besuchern; insbesondere ist dafür zu sorgen, dass 

o jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 

Mensch und Umwelt vermieden wird und 

o jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und 

Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und 

Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles auch unterhalb der in der Strahlenschutzverordnung 

festgelegten Werte so gering wie möglich gehalten wird 

◼ [1] Aufsichtspflicht und Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeitern, 

Gästen und Besuchern zur Durchsetzung der Strahlenschutzverord-

nung und der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) 

◼ [2] Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe 

Anhang)  
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2 XFEL Allgemeiner Strahlen-

schutz (nur XFEL Personen) 

2.1 Zuständigkeitsbereiche 

2.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Gesamter XFEL Bereich 

2.1.2 Personen 

◼ Alle XFEL Mitarbeiter, XFEL Gäste und XFEL Besucher im Bereich 

der XFEL Beschleunigeranlage, sofern sie nicht in den folgenden Ar-

beitsbereichen definiert worden sind 

2.1.3 Betrieb 

◼ Gesamter Betrieb der XFEL Beschleunigeranlage 

2.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Verantwortung für die Strahlensicherheit von Mitarbeitern, Gästen und 

Besuchern; insbesondere ist dafür zu sorgen, dass 

o jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 

Mensch und Umwelt vermieden wird und 

o jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und 

Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und 

Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles auch unterhalb der in der Strahlenschutzverordnung 

festgelegten Werte so gering wie möglich gehalten wird 

◼ Aufsichtspflicht und Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeitern, Gäs-

ten und Besuchern zur Durchsetzung der Strahlenschutzverordnung 

und der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) 

◼ Organisation der amtlichen Personendosimetrie für XFEL Mitarbeiter 
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◼ Verantwortung dafür, dass die Mitarbeiter, Gäste und Besucher des 

eigenen personellen Zuständigkeitsbereiches im Strahlenschutz unter-

wiesen und mit der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) ver-

traut sind 

◼ Durchführung oder Organisation der gesetzlich vorgeschriebenen 

Strahlenschutzunterweisungen 

◼ Aufsicht darüber, dass die Personendosimeter von Mitarbeitern, Gäs-

ten und Besuchern des eigenen personellen Zuständigkeitsbereiches 

in allen Kontrollbereichen vorschriftsmäßig getragen werden 

◼ Mitteilungspflicht gegenüber den Strahlenschutzbevollmächtigten bzgl. 

aller Änderungen sachlicher oder organisatorischer Art, die für den 

Strahlenschutz bedeutsam sein könnten 
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3 Beschleuniger  

3.1 Zuständigkeitsbereiche 

3.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Beschleunigerräume des XFEL Injektors 

o ausschließlich der MVS zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der MDI zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der Einrichtungen der XFEL Injektor Dumps 

◼ Beschleunigerräume des XFEL Beschleunigers 

o einschließlich aller Strahlführungen bis zur XFEL Experimen-

tierhalle 

o einschließlich der 5 Winkelgänge zur XFEL Experimentierhalle 

o einschließlich aller Permanent-Sicherheitsmagnete, die Teil 

des Personensicherheitskonzeptes sind 

o ausschließlich der XFEL Experimentierhalle 

o ausschließlich der XFEL Experimentiergebiete 

o ausschließlich der „Balcony Rooms“ 

o einschließlich der unter den „Balcony Rooms“ liegenden MKK 

Räume 

o ausschließlich aller Einrichtungen der XFEL Photonenstrahl-

führungen (z.B. Hauptbeamshutter, Spiegelsysteme, Undulato-

ren, Absorber, Strahloptiken, Vakuumsysteme zum Strahl-

transport) in den Tunnelbereichen des XFEL Beschleunigers 

o ausschließlich der MVS zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der MDI zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der Beschleunigerräume in XS1, XSDU1 und 

XSDU2 ab Fluttore 
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o ausschließlich der Einrichtungen der XFEL Main Dumps in 

XS1, XSDU1 und XSDU2 ab Strahlfenster 

o ausschließlich der Einrichtungen der XFEL Bunch Compressor 

Dumps 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die der DESY Gruppe MXL zugeordnet sind, und die 

nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

◼ alle Kontroll- und Sperrbereiche, die aufgrund des Betriebs des XFEL 

Injektors entstehen 

◼ alle Kontroll- und Sperrbereiche, die aufgrund des Betriebs des XFEL 

Beschleunigers entstehen Beschleunigerräume des XFEL Injektors 

o ausschließlich der MVS zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der MDI zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der Einrichtungen der XFEL Injektor Dumps 

◼ Beschleunigerräume des XFEL Beschleunigers 

o einschließlich aller Strahlführungen bis zur XFEL Experimen-

tierhalle 

o einschließlich der 5 Winkelgänge zur XFEL Experimentierhalle 

o einschließlich aller Permanent-Sicherheitsmagnete, die Teil 

des Personensicherheitskonzeptes sind 

o ausschließlich der XFEL Experimentierhalle 

o ausschließlich der XFEL Experimentiergebiete 

o ausschließlich der „Balcony Rooms“ 

o einschließlich der unter den „Balcony Rooms“ liegenden MKK 

Räumen 

o ausschließlich aller Einrichtungen der XFEL Photonenstrahl-

führungen (z.B. Hauptbeamshutter, Spiegelsysteme, Undulato-

ren, Absorber, Strahloptiken, Vakuumsysteme zum Strahl-

transport) in den Tunnelbereichen des XFEL Beschleunigers 

o ausschließlich der MVS zugeordneten Strahlrohre 

o ausschließlich der MDI zugeordneten Strahlrohre 
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o ausschließlich der Beschleunigerräume in XS1, XSDU1 und 

XSDU2 ab Fluttore 

o ausschließlich der Einrichtungen der XFEL Main Dumps in 

XS1, XSDU1 und XSDU2 ab Strahlfenster 

o ausschließlich der Einrichtungen der XFEL Bunch Compressor 

Dumps 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die der DESY Gruppe MXL zugeordnet sind, und die 

nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

◼ alle Kontroll- und Sperrbereiche, die aufgrund des Betriebs des XFEL 

Injektors entstehen 

◼ alle Kontroll- und Sperrbereiche, die aufgrund des Betriebs des XFEL 

Beschleunigers entstehen 

3.1.2 Personen 

Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MXL zuge-

ordnet sind im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

3.1.3 Betrieb 

◼ Betrieb des XFEL Injektors 

o einschließlich Testbetrieb des XFEL Injektors 

o einschließlich des warmen Konditionierens bei offenem Tunnel 

mit supraleitenden Cavities (1,3 GHz und 3,9 GHz) 

◼ Betrieb des XFEL Beschleunigers 

o einschließlich Testbetrieb des XFEL Beschleunigers 

o einschließlich des warmen Konditionierens bei offenem Tunnel 

mit supraleitenden Cavities (1,3 GHz und 3,9 GHz) 

o ausschließlich des Betriebes der Einrichtungen der XFEL Pho-

tonenstrahlführungen (z.B. Hauptbeamshutter, Spiegelsys-

teme, Undulatoren, Absorber, Strahloptiken, Vakuumsysteme 

zum Strahltransport) in den Tunnelbereichen des XFEL Be-

schleunigers 
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3.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Erstellung von Anweisungen für den Betrieb, Wartung und Austausch 

von Komponenten der XFEL Beschleunigeranlage durch die beteilig-

ten Personen 

◼ Erstellung von Anweisungen zur Absuche der Bereiche (Beschleuni-

gerräume des XFEL Injektors und des XFEL Beschleunigers) und Ein-

weisung des zuständigen Personals (z. B. SSBs „Betriebsgruppe, 

Schichtdienst“) in die Absuchprozedur der Interlockgebiete, die zum 

Betrieb oder Testbetrieb des XFEL Injektors oder des XFEL Beschleu-

nigers gehören 

◼ Betrieb des XFEL Injektors 

◼ Testbetrieb des XFEL Injektors 

◼ Bereitstellung (jedoch nicht die technische Erstellung, Wartung und 

Funktion) eines Interlocksystems, das eine Gefährdung von Personen 

durch ionisierende Strahlung beim Betrieb oder Testbetrieb des XFEL 

Injektors verhindert 

◼ Veranlassen von Neueinrichtungen, Änderungen, Reparaturen und 

dazugehörigen Prüfungen durch die jeweilige Fachgruppe 

◼ Verantwortung für die Vollständigkeit von Absperrgittern, Abschirmun-

gen und Kennzeichnungen von Strahlenschutzbereichen des XFEL In-

jektors 

◼ Betrieb des XFEL Beschleunigers 

◼ Testbetrieb des XFEL Beschleunigers 

◼ Bereitstellung (jedoch nicht die technische Erstellung, Wartung und 

Funktion) eines Interlocksystems, das eine Gefährdung von Personen 

durch ionisierende Strahlung beim Betrieb oder Testbetrieb des XFEL 

Beschleunigers verhindert, Veranlassen von Neueinrichtungen, Ände-

rungen, Reparaturen und dazugehörigen Prüfungen durch die jewei-

lige Fachgruppe 

◼ Verantwortung für die Vollständigkeit von Absperrgittern, Abschirmun-

gen und Kennzeichnungen von Strahlenschutzbereichen des XFEL 

Beschleunigers 
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◼ Verantwortung für die Durchführung des warmen Konditionierens bei 

offenem Tunnel, d. h. für den Betrieb von supraleitenden Cavities (1,3 

GHz und 3,9 GHz) ohne Strahlfreigabe in der XFEL Beschleunigeran-

lage 

◼ Verantwortung für die korrekte Position und die korrekte Magnetfeld-

stärke der Permanent-Sicherheitsmagnete, die Teil des Personensi-

cherheitskonzeptes sind 

◼ Bereitstellung (jedoch nicht die technische Erstellung, Wartung und 

Funktion) eines technischen Interlocksystems, welches eine Zerstö-

rung oder unnötige Aktivierung der XFEL Beschleunigeranlage (aus-

schließlich XFEL Beam Dumps) verhindert wie auch den unsachge-

mäßen Betrieb mit einer defekten XFEL Beschleunigeranlage (aus-

schließlich XFEL Beam Dumps) verhindert und somit einen geregelten 

Strahlbetrieb sicherstellt  
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4 Beam Dumps  

4.1 Zuständigkeitsbereiche 

4.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Beschleunigerräume in XS1, XSDU1 und XSDU2 ab Fluttore 

o ausschließlich der MVS zugeordneten Strahlrohre 

◼ Alle Einrichtungen der XFEL Injektor Dumps 

◼ Alle Einrichtungen der XFEL Bunch Compressor Dumps 

◼ Alle Einrichtungen der XFEL Main Dumps in XS1, XSDU1 und XSDU2 

ab Strahlfenster 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die den Beam Dumps zugeordnet sind, und die nicht Be-

schleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

◼ Alle Kontroll- und Sperrbereiche, die aufgrund des Betriebs der XFEL 

Beam Dumps entstehen 

◼ Alle Kontroll- und Sperrbereiche, die aufgrund von Komponenten der 

XFEL Beam Dumps in der XFEL Beschleunigeranlage entstehen 

4.1.2 Personen 

◼ Alle Personen die in den Bereichen oder an den Einrichtungen der 

XFEL Beam Dumps arbeiten oder tätig werden sollen 

4.1.3 Betrieb 

◼ Betrieb der XFEL Injektor Beam Dump Systeme 

◼ Betrieb der XFEL Bunch Compressor Beam Dump Systeme 

◼ Betrieb der XFEL Main Beam Dump Systeme 
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4.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Verantwortung für die Strahlensicherheit von Mitarbeitern, Gästen und 

Besuchern; insbesondere ist dafür zu sorgen, dass 

o jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 

Mensch und Umwelt vermieden wird und 

o jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und 

Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und 

Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles auch unterhalb der in der Strahlenschutzverordnung 

festgelegten Werte so gering wie möglich gehalten wird 

◼ Aufsichtspflicht und Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeitern, Gäs-

ten und Besuchern zur Durchsetzung der Strahlenschutzverordnung 

und der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) 

◼ Aufsicht über Verbleib und Aufbewahrung radioaktiver Stoffe 

◼ Verantwortung für die Einhaltung der betriebsinternen Transportvor-

schriften beim Transport XFEL beschleunigereigener radioaktiver 

Stoffe über öffentliches Gelände 

◼ Mitteilungspflicht gegenüber den Strahlenschutzbevollmächtigten bzgl. 

aller Änderungen sachlicher oder organisatorischer Art, die für den 

Strahlenschutz bedeutsam sein könnten 

◼ Verantwortung für die Vollständigkeit von Absperrgittern, Abschirmun-

gen und Kennzeichnungen von Strahlenschutzbereichen im Bereich 

der XFEL Beam Dump Systeme 

◼ Erstellung von Anweisungen für den Betrieb, Wartung und Austausch 

der XFEL Beam Dump Systeme durch die beteiligten Personen 

◼ Unterweisung der an Betrieb, Wartung und Austausch der XFEL 

Beam Dump Systeme beteiligten Personen 

◼ Erstellung von Anweisungen zur Absuche der Bereiche (Interlockge-

biete der Bereiche XS1, XSDU1 und XSDU2 ab Fluttore) und Einwei-

sung des zuständigen Personals (z. B.  SSBs „Betriebsgruppe, 

Schichtdienst“) in die Absuchprozedur der Interlockgebiete der Berei-

che XS1, XSDU1 und XSDU2 ab Fluttore 

◼ Betrieb der XFEL Beam Dumps 

◼ Testbetrieb der XFEL Beam Dumps 
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◼ Bereitstellung (jedoch nicht die technische Erstellung, Wartung und 

Funktion) eines technischen Interlocksystems, welches eine Zerstö-

rung der XFEL Beam Dumps verhindert wie auch den unsachgemä-

ßen Betrieb auf einen defekten XFEL Beam Dump verhindert  
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5 Experimente / Beamlines  

5.1 Zuständigkeitsbereiche 

5.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Hauptbeamshutter, Spiegelsysteme, Undulatoren, Absorber, 

Strahloptiken, Vakuumsysteme zum Strahltransport) befinden, die den 

XFEL Gruppen „X-ray Photon Diagnostics“, „X-ray Optics“, „Undulator 

Systems“ und „Vacuum“ zugeordnet sind, und die nicht Beschleuni-

gerräume oder Experimentiergebiete sind 

◼ Alle Einrichtungen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Haupt-

beamshutter, Spiegelsysteme, Undulatoren, Absorber, Pre-Absorber, 

Strahloptiken, Vakuumsysteme zum Strahltransport) in den Tunnelbe-

reichen des XFEL Beschleunigers 

o ausschließlich aller Permanent-Sicherheitsmagnete, die Teil 

des Personensicherheitskonzeptes sind 

o ausschließlich der MVS zugeordneten Strahlrohre 

5.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche den XFEL Gruppen „X-

ray Photon Diagnostics“, „X-ray Optics“, „Undulator Systems“ und „Va-

cuum“ zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

5.1.3 Betrieb 

◼ Betrieb der Einrichtungen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. 

Hauptbeamshutter, Spiegelsysteme, Undulatoren, Absorber, Strahlop-

tiken, Vakuumsysteme zum Strahltransport) in den Tunnelbereichen 

des XFEL Beschleunigers 

◼ Betrieb der SEPS (Safety Equipment Protection System)-Interlocksys-

teme in den Tunnelbereichen des XFEL Beschleunigers 
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5.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Verantwortung für die Vollständigkeit von Absperrgittern, Abschirmun-

gen und Kennzeichnungen von Strahlenschutzbereichen im Bereich 

der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Hauptbeamshutter, Spiegel-

systeme, Undulatoren, Absorber, Strahloptiken, Vakuumsysteme zum 

Strahltransport) in den Tunnelbereichen des XFEL Beschleunigers 

◼ Verantwortung für die korrekte Auslegung und Eignung der Einrichtun-

gen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Hauptbeamshutter, 

Spiegelsysteme, Undulatoren, Absorber, Strahloptiken, Vakuumsys-

teme zum Strahltransport) in den Tunnelbereichen des XFEL Be-

schleunigers 

◼ Verantwortung für die korrekte Position, Funktion und Wirkung der 

Einrichtungen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Hauptbeams-

hutter, Spiegelsysteme, Undulatoren, Absorber, Strahloptiken, Vaku-

umsysteme zum Strahltransport) in den Tunnelbereichen des XFEL 

Beschleunigers 

◼ Verantwortung für die korrekte Position, Funktion und Wirkung der 

Einrichtungen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Hauptbeams-

hutter, Absorber) in den Tunnelbereichen des XFEL Beschleunigers, 

die in das Personen-Interlocksystem eingebunden sind 

◼ Verantwortung für die technische Erstellung, Funktion, Wartung und 

Prüfung der SEPS (Safety Equipment Protection System) -Interlock-

systeme in den Tunnelbereichen des XFEL-Beschleunigers 
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6 Experimente / Experimentierhalle  

6.1 Zuständigkeitsbereiche 

6.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ XFEL Experimentierhalle 

o einschließlich der XFEL Experimentiergebiete 

o ausschließlich aller Strahlführungen bis zur XFEL Experimen-

tierhalle 

o ausschließlich der 5 Winkelgänge zur XFEL Experimentierhalle 

o einschließlich der „Balcony Rooms“ 

o ausschließlich der unter den „Balcony Rooms“ liegenden MKK 

Räumen 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Nebenbeamshutter, Strahlabsorber) befinden, die der XFEL 

Gruppe „IT & Data Management“ und den XFEL Gruppen der Instru-

mente FXE, SPB/SFX, HED, MID, SQS, SCS und SXP zugeordnet 

sind, und die nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete 

sind 

6.1.2 Personen 

◼ [Aufgaben nach 1] Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der 

XFEL Gruppe „IT & Data Management“ und den XFEL Gruppen der 

Instrumente FXE, SPB/SFX, HED, MID, SQS, SXP und SCS zugeord-

net sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

◼ [Aufgaben nach 2] Alle Personen, die die Bereiche (XFEL Experimen-

tiergebiete) absuchen sollen 

6.1.3 Betrieb 

◼ Betrieb der XFEL Experimentiergebiete 
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◼ Betrieb der SEPS (Safety Equipment Protection System) -Interlock-

systeme in den XFEL-Experimentiergebieten 

◼ Betrieb der AIBS (Active Instrument Beam Stop)-Systeme in den Ex-

perimentiergebieten 

6.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ [1] Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe 

Anhang) 

◼ Festlegung, Abnahme und Kontrolle von Abschirmmaßnahmen bei 

den XFEL Experimentiergebieten 

◼ Festlegung, Einrichtung und Kontrolle von Strahlenschutzbereichen 

bei den XFEL Experimentiergebieten 

◼ Verantwortung für die Vollständigkeit von Absperrgittern, Abschirmun-

gen und Kennzeichnungen von Strahlenschutzbereichen im Bereich 

der XFEL Experimentiergebiete 

◼ Auf- und Abbau von Absperrgittern und Abschirmungen bei den XFEL 

Experimentiergebieten und deren Dokumentation 

◼ Durchführung von regelmäßigen Strahlenschutzmessungen sowie bei 

Abnahme von neuen oder Änderungen an bestehenden genehmi-

gungspflichtigen Einrichtungen bei den XFEL Experimentiergebieten 

und Weiterleitung der Ergebnisse an die Strahlenschutzbeauftragten 

des Bereichs "XFEL Allgemeiner Strahlenschutz (mit DESY Perso-

nen)" 

◼ Durchführung von Ortsdosismessungen an den XFEL Experimentier-

gebieten und Weiterleitung der Ergebnisse an die Strahlenschutzbe-

auftragten des Bereichs "XFEL Allgemeiner Strahlenschutz (mit DESY 

Personen)" 

◼ Erstellung von Anweisungen zur Absuche der Bereiche (XFEL Experi-

mentiergebiete) 

◼ [2] Unterweisung des zuständigen Personals in die Absuchprozedur 

der Interlockgebiete der XFEL Experimentiergebiete 

◼ Verantwortung für die ordnungsgemäße Absuche der Interlockgebiete 

der XFEL Experimentiergebiete 
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◼ Bereitstellung (jedoch nicht die technische Erstellung, Wartung und 

Funktion) eines Interlocksystems, das eine Gefährdung von Personen 

durch ionisierende Strahlung beim Betrieb der XFEL Experimentierge-

biete verhindert: Veranlassen von Neueinrichtungen, Änderungen, Re-

paraturen und dazugehörigen Prüfungen durch die jeweilige Fach-

gruppe 

◼ Verantwortung für die korrekte Auslegung und Eignung der Einrichtun-

gen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Nebenbeamshutter, 

Strahlabsorber) in den XFEL Experimentiergebieten 

◼ Verantwortung für die korrekte Position, Funktion und Wirkung der 

Einrichtungen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Nebenbeam-

shutter, Strahlabsorber) in den XFEL Experimentiergebieten 

◼ Verantwortung für die korrekte Position, Funktion und Wirkung der 

Einrichtungen der XFEL Photonenstrahlführungen (z.B. Nebenbeam-

shutter, Strahlabsorber) in den XFEL Experimentiergebieten, die in 

das Personen-Interlocksystem eingebunden sind  

◼ Verantwortung für die technische Erstellung, Funktion, Wartung und 

Prüfung der SEPS (Safety Equipment Protection System) -Interlock-

systeme in den XFEL-Experimentiergebieten 

◼ Verantwortung für die technische Erstellung, Funktion, Wartung und 

Prüfung der AIBS (Active Instrument Beam Stop)-Systeme in den Ex-

perimentiergebieten 
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7 Interlock  

7.1 Zuständigkeitsbereiche 

7.1.1 Räumlicher Bereich: 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Komponenten des Personen-Interlocksystems) befinden, die 

der DESY Gruppe MPS zugeordnet sind, und die nicht Beschleuniger-

räume oder Experimentiergebiete sind 

7.1.2 Personen: 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MPS 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

7.1.3 Betrieb: 

◼ Betrieb der Personen-Interlocksysteme des XFEL Beschleunigers und 

der XFEL Experimentiergebiete 

7.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Verantwortung für die technische Erstellung, Wartung und Funktion 

der Personen-Interlocksysteme des XFEL Beschleunigers und der 

XFEL Experimentiergebiete sowie deren Dokumentation  
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8 Kontrollen  

8.1 Zuständigkeitsbereiche 

8.1.1 Räumlicher Bereich: 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Machine Protection System) befinden, die der DESY Gruppe 

MCS zugeordnet sind, und die nicht Beschleunigerräume oder Experi-

mentiergebiete sind 

8.1.2 Personen: 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MCS 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

8.1.3 Betrieb: 

◼ Alle MCS zugeordneten Systeme, die in das Personen-Interlocksys-

tem eingebunden sind 

◼ Betrieb des Machine Protection Systems  

8.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MCS zugeordneten Systeme, die in das 

Personen-Interlocksystem eingebunden sind 

◼ Verantwortung für die technische Erstellung, Wartung und Funktion 

der technischen Interlocksysteme (Machine Protection System) der 

XFEL Beschleunigeranlage und der XFEL Beschleunigerteile sowie 

deren Dokumentation 
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9 Diagnose  

9.1 Zuständigkeitsbereiche 

9.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die den DESY Gruppen MDI und MSK zugeordnet sind, 

und die nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

9.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche den DESY Gruppen 

MDI und MSK zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleuniger-

anlage 

9.1.3 Betrieb 

◼ Alle MDI und MSK zugeordneten Systeme, die in das Personen-Inter-

locksystem eingebunden sind 

o ausschließlich der HF-Filter-Systeme für das warme Konditio-

nieren 

◼ Alle MDI zugeordneten Strahlrohre innerhalb des XFEL Beschleuni-

gers 

9.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MDI und MSK zugeordneten Systeme, die 

in das Personen-Interlocksystem eingebunden sind 

o ausschließlich der HF-Filter-Systeme für das warme Konditio-

nieren 
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10 Strom, Wasser, Klima, Lüftung 

10.1 Zuständigkeitsbereiche 

10.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Wasserversorgung, Luftversorgung) befinden, die der DESY 

Gruppe MKK zugeordnet sind, und die nicht Beschleunigerräume oder 

Experimentiergebiete sind 

10.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MKK 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

10.1.3 Betrieb 

◼ Betrieb der Luftversorgung und Lüftungssysteme 

◼ Betrieb der Kühlsysteme 

10.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung aller Lüftungssysteme im Bereich der XFEL Be-

schleunigeranlage gemäß geplantem Lüftungskonzept, um die Ab-

gabe an Aktivität zu minimieren 

◼ Funktion und Wirkung aller Kühlsysteme im Bereich der XFEL Be-

schleunigeranlage gemäß geplantem Kühlungskonzept, um die Ab-

gabe an Aktivität zu minimieren 

◼ Mitteilungspflicht gegenüber den Strahlenschutzbeauftragten des Be-

reichs " XFEL Allgemeiner Strahlenschutz (mit DESY Personen)", 

wenn Änderungen bzgl. der Abgabe von Abluft oder Kühlwasser aus 

den Beschleunigerräumen geplant sind 
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11 Stromrichter 

11.1 Zuständigkeitsbereiche 

11.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Senderstromversorgung, Magnetstromversorgung) befinden, 

die der DESY Gruppe MPC zugeordnet sind, und die nicht Beschleu-

nigerräume oder Experimentiergebiete sind 

11.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MPC 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

11.1.3 Betrieb 

◼ Alle MPC zugeordneten Systeme (z.B. Senderstromversorgung, Mag-

netstromversorgung), die in das Personen-Interlocksystem eingebun-

den sind 

11.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MPC zugeordneten Systeme (z.B. Sender-

stromversorgung, Magnetstromversorgung), die in das Personen-In-

terlocksystem eingebunden sind 
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12 Kryogenik  

12.1 Zuständigkeitsbereiche 

12.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Kryosysteme, Temperaturmessungen zum warmen Konditio-

nieren) befinden, die der DESY Gruppe MKS zugeordnet sind, und die 

nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

12.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MKS 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

12.1.3 Betrieb 

◼ Alle MKS zugeordneten Systeme (z.B. Kryosysteme, Temperaturmes-

sungen zum warmen Konditionieren), die in das Personen-Interlock-

system eingebunden sind 

12.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MKS zugeordneten Systeme (z.B. Kryosys-

teme, Temperaturmessungen zum warmen Konditionieren), die in das 

Personen-Interlocksystem eingebunden sind 
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13 Vakuum  

13.1 Zuständigkeitsbereiche 

13.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten (z.B. Vakuumkomponenten, Strahlverschlüsse) befinden, die der 

DESY Gruppe MVS zugeordnet sind, und die nicht Beschleuniger-

räume oder Experimentiergebiete sind 

13.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MVS 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

13.1.3 Betrieb 

◼ Alle MVS zugeordneten Systeme (z.B. Vakuumkomponenten, Strahl-

verschlüsse), die in das Personen-Interlocksystem eingebunden sind 

◼ Alle MVS zugeordneten Strahlrohre innerhalb des XFEL Beschleuni-

gers 

13.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MVS zugeordneten Systeme (z.B. Vakuum-

komponenten, Strahlverschlüsse), die in das Personen-Interlocksys-

tem eingebunden sind 
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14 Hochfrequenz / Cavities  

14.1 Zuständigkeitsbereiche 

14.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die der DESY Gruppe MSL zugeordnet sind, und die 

nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

14.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MSL 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

14.1.3 Betrieb 

◼ Alle MSL zugeordneten Systeme, die in das Personen-Interlocksys-

tem eingebunden sind 

14.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MSL zugeordneten Systeme, die in das 

Personen- Interlocksystem eingebunden sind  
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15 Hochfrequenz / Sender (1,3 GHz)  

15.1 Zuständigkeitsbereiche 

15.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die der DESY Gruppe MHF (ohne Fachgruppe 5) zuge-

ordnet sind, und die nicht Beschleunigerräume oder Experimentierge-

biete sind 

15.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MHF 

(ohne Fachgruppe 5) zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Be-

schleunigeranlage 

15.1.3 Betrieb 

◼ Alle MHF (ohne Fachgruppe 5) zugeordneten Systeme, die in das 

Personen-Interlocksystem eingebunden sind 

o einschließlich der HF-Filter-Systeme für das warme Konditio-

nieren 

◼ Betrieb der XFEL Sender (1,3 GHz) (= Betrieb von Klystrons und 

Hohlleitern bis zum Verbraucher; bei Betrieb mit Absorber einschließ-

lich Verbraucher) 

15.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MHF (ohne Fachgruppe 5) zugeordneten 

Systeme, die in das Personen-Interlocksystem eingebunden sind 

o einschließlich der HF-Filter-Systeme für das warme Konditio-

nieren 
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◼ Verantwortung für den Betrieb der XFEL Sender (1,3 GHz) 

◼ Wirkung der Personen - Interlocksysteme auf die XFEL Sender (1,3 

GHz) 

◼ Wirkung der Personen - Interlocksysteme auf verwendete HF - erzeu-

gende Verstärker 

◼ Durchführung von Strahlenschutzmessungen an den Senderanlagen 

◼ Verantwortung für die Abschirmungen an den Klystrons der Senderan-

lagen 
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16 Hochfrequenz / Sender (3,9 GHz / 

TDS)  

16.1 Zuständigkeitsbereiche 

16.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die der DESY Gruppe MIN zugeordnet sind, und die 

nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

16.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der DESY Gruppe MIN 

zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeranlage 

16.1.3 Betrieb 

◼ Alle MIN zugeordneten Systeme, die in das Personen-Interlocksystem 

eingebunden sind 

◼ Betrieb der XFEL Sender (3,9 GHz und TDS) (= Betrieb von Klystrons 

und Hohlleitern bis zum Verbraucher; bei Betrieb mit Absorber ein-

schließlich Verbraucher) 

16.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Funktion und Wirkung der MIN zugeordneten Systeme, die in das Per-

sonen-Interlocksystem eingebunden sind 

◼ Verantwortung für den Betrieb der XFEL Sender (3,9 GHz und TDS) 

◼ Wirkung der Personen - Interlocksysteme auf die XFEL Sender (3,9 

GHz und TDS) 
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◼ Wirkung der Personen - Interlocksysteme auf verwendete HF - erzeu-

gende Verstärker 

◼ Durchführung von Strahlenschutzmessungen an den Senderanlagen 

◼ Verantwortung für die Abschirmungen an den Klystrons der Senderan-

lagen 
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17 Betriebsgruppe, Schichtdienst  

17.1 Zuständigkeitsbereiche 

17.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ XFEL Beschleunigeranlage 

◼ BKR für den XFEL 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die der DESY Gruppe MBB zugeordnet sind, und die 

nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind 

17.1.2 Personen 

◼ [Aufgaben nach 1] Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche der 

DESY Gruppe MBB zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleu-

nigeranlage 

◼ [Aufgaben nach 2] BKR Schichtbesatzung für den XFEL 

17.1.3 Betrieb 

◼ Betrieb der gesamten XFEL Beschleunigeranlage 

o einschließlich des Betriebes des XFEL Beschleunigers 

o ausschließlich des Betriebes der XFEL Experimentiergebiete 

17.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ [1] Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe 

Anhang) 

◼ [2] Verantwortung für die Strahlensicherheit von Mitarbeitern, Gästen 

und Besuchern; insbesondere ist dafür zu sorgen, dass 
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o jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 

Mensch und Umwelt vermieden wird und 

o jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und 

Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und 

Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles auch unterhalb der in der Strahlenschutzverordnung 

festgelegten Werte so gering wie möglich gehalten wird 

◼ [2] Aufsichtspflicht und Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeitern, 

Gästen und Besuchern zur Durchsetzung der Strahlenschutzverord-

nung und der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) 

◼ [2] Unterweisung der Schichtbesatzung in allen Aspekten der Strah-

lensicherheit beim XFEL Beschleunigerbetrieb (z.B. Absuchen, ZZ - 

Prozeduren, Umgang mit Interlocksystemen) 

◼ Organisation der Führung eines Betriebsbuchs für den XFEL Be-

schleunigerbetrieb unter Kontrolle des BKR 

◼ Verantwortung für die ordnungsgemäße Absuche der XFEL Beschleu-

nigeranlage (ohne die Interlockgebiete der XFEL Experimentierge-

biete) 

◼ Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der ZZ - Proze-

duren für die XFEL Beschleunigeranlage 

◼ Verantwortung für die Planung und Organisation der „ZTS“ - Schlüs-

selprozeduren bei „Zugang zu Temporären Sperrbereichen“ an der 

XFEL Beschleunigeranlage 

◼ Verwaltung der „ZTS“ - Schließungen und „ZTS“ - Schlüssel sowie de-

ren Dokumentation 
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18 Infrastruktur (Bau, Aufbau, Hal-

lendienst, Transport, Vermes-

sung)  

18.1 Zuständigkeitsbereiche 

18.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die den DESY Gruppen MEA oder BAU zugeordnet 

sind, und die nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete 

sind 

◼ XFEL Beschleuniger 

18.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche den DESY Gruppen 

MEA oder BAU zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleuniger-

anlage 

18.1.3 Betrieb 

◼ Alle MEA oder BAU zugeordneten Systeme (z.B. Hydrauliksystem des 

Injektorschiebetores), die in das Strahlenschutzsicherheitssystem ein-

gebunden sind 

◼ Absperrgitter und Abschirmungen 

18.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Auf- und Abbau von Absperrgittern und Abschirmungen am XFEL Be-

schleuniger nach den Vorgaben der Strahlenschutzbeauftragten 
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"XFEL Allgemeiner Strahlenschutz (mit DESY Personen)" und deren 

Dokumentation 

◼ Funktion und Wirkung der MEA oder BAU zugeordneten Systeme 

(z.B. Hydrauliksystem des Injektorschiebetores), die in das Strahlen-

schutzsicherheitssystem eingebunden sind 
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19 Sicherheit  

19.1 Zuständigkeitsbereiche 

19.1.1 Räumlicher Bereich 

◼ Bereiche der Arbeitsstätten, in denen sich Systeme oder Komponen-

ten befinden, die den DESY Gruppen D5 oder SAVE zugeordnet sind, 

und die nicht Beschleunigerräume oder Experimentiergebiete sind  

19.1.2 Personen 

◼ Alle Mitarbeiter, Gäste und Besucher, welche den DESY Gruppen D5 

oder SAVE zugeordnet sind, im Bereich der XFEL Beschleunigeran-

lage 

19.1.3 Betrieb 

◼ Alle D5 oder SAVE zugeordneten Systeme (z.B. Drehkreuze an den 

Zugängen), die in das Strahlenschutzsicherheitssystem eingebunden 

sind 

19.2 Aufgaben und Verantwortungen 

◼ Alle Aufgaben des Komplexes "Spezielle Arbeitsbereiche" (siehe An-

hang) 

◼ Stellung von Gefahrgutbeauftragten für Transporte nach Klasse 7 

ADR 

◼ Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der „ZTS“ – 

Schlüsselprozeduren bei „Zugang zu Temporären Sperrbereichen“ an 

der XFEL Beschleunigeranlage 

◼ Funktion und Wirkung der D5 oder SAVE zugeordneten Systeme (z.B. 

Drehkreuze an den Zugängen), die in das Strahlenschutzsicherheits-

system eingebunden sind 
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A Anlage 

A.1 Aufgaben der SSB "Strahlenschutz Spezi-

elle Arbeitsbereiche" in ihrem Zuständig-

keitsbereich 

◼ Verantwortung für die Strahlensicherheit von Mitarbeitern, Gästen und 

Besuchern; insbesondere ist dafür zu sorgen, dass 

o jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 

Mensch und Umwelt vermieden wird und 

o jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und 

Umwelt unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und 

Technik und unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalles auch unterhalb der in der Strahlenschutzverordnung 

festgelegten Werte so gering wie möglich gehalten wird 

◼ Aufsichtspflicht und Weisungsbefugnis gegenüber Mitarbeitern, Gäs-

ten und Besuchern zur Durchsetzung der Strahlenschutzverordnung 

und der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) 

◼ Verantwortung dafür, dass die Mitarbeiter, Gäste und Besucher des 

eigenen personellen Zuständigkeitsbereiches im Strahlenschutz unter-

wiesen und mit der XFEL Strahlenschutzanweisung (gem. PFB) ver-

traut sind 

◼ Durchführung oder Organisation der gesetzlich vorgeschriebenen 

Strahlenschutzunterweisungen 

◼ Unterweisung betroffener Mitarbeiter und Gäste des eigenen perso-

nellen Zuständigkeitsbereichs in der Prozedur des "kontrollierten Zu-

gangs (ZZ)" zu abgesuchten Beschleuniger oder Experimentiergebie-

ten 

◼ Aufsicht darüber, dass die Personendosimeter von Mitarbeitern, Gäs-

ten und Besuchern des eigenen personellen Zuständigkeitsbereiches 

in allen Kontrollbereichen vorschriftsmäßig getragen werden 
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◼ Aufsicht und Dokumentation über Verbleib und Aufbewahrung radio-

aktiver Stoffe und Komponenten, für die die Fachgruppe verantwort-

lich ist 

◼ Verantwortung für die Einhaltung der betriebsinternen Vorschriften 

zum Herausbringen von Material aus Kontrollbereichen oder aus Be-

schleunigerbereichen, in denen Aktivierung erfolgen kann 

◼ Verantwortung für die Einhaltung der betriebsinternen Transportvor-

schriften beim Transport XFEL-beschleunigereigener radioaktiver 

Stoffe über betriebliches Gelände 

◼ Mitteilungspflicht gegenüber den Strahlenschutzbevollmächtigten bzgl. 

aller Änderungen sachlicher oder organisatorischer Art, die für den 

Strahlenschutz bedeutsam sein könnten 


